
S a t z u n g 
 

der 
 

Albis Leasing AG 
 
 

§ 1 
Firma und Sitz der Gesellschaft 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 
 

Albis Leasing AG. 
 
(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und die Veräuße-

rung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere an Unternehmen, die ihrerseits 
im Bereich des Leasinggeschäftes tätig sind, sowie von Grundstücken und Gebäu-
den im In- und Ausland. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Förde-

rung des Geschäftszweckes geeignet erscheinen. Insbesondere kann sie auch Nie-
derlassungen im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen im In- und Ausland 
gründen, erwerben oder veräußern. 

 
§ 3 

Dauer der Gesellschaft 
 
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet. 
 

§ 4 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
 

§ 5 
Grundkapital 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
 

EUR 18.546.000,00 
(in Worten: Euro achtzehn Millionen fünfhundertsechsundvierzigtausend). 

 
 Das Grundkapital ist eingeteilt in 18.546.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. 
 
(2) Die Form der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Das gleiche gilt für 
Schuldverschreibungen und Zinsscheine. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbrie-
fung ihrer Anteile ist ausgeschlossen.  
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(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 18. Juli 2021 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende 
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt 
bis zu EUR 7.650.000,00 zu erhöhen. Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht einge-
räumt wird, können die Aktien auch einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 
1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen zur Übernah-
me angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzu-
bieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu 
entscheiden, 

 
(a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 
 
(b) bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zwecke des Er-

werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen  
oder sonstigen Vermögensgegenständen; 

 
(c) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen 

Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur, soweit der 
auf die neuen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital weder insgesamt 10 % 
des zum Zeitpunkt der Eintragung dieses genehmigten Kapitals bestehenden 
Grundkapitals noch insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien 
bestehenden Grundkapitals übersteigt. Bei der Ausnutzung der 10%-Grenze 
sind aufgrund anderweitiger Ermächtigungen etwa erfolgte Ausschlüsse des 
Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG (z. B. bei der Veräußerung eigener 
Aktien oder bei der Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen) 
mit einzubeziehen; 

 
(d) um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit ihr verbunde-

ner Unternehmen zu begeben; sowie 
 
(e) um Inhabern von durch die Gesellschaft auszugebenden Wandel- und/oder Op-

tionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts 
bzw. nach Erfüllung ihrer Wandlungs- oder Optionspflicht zustehen würde. 

 
 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. 

 
(4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 8.415.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

8.415.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Rechten an 
Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die aufgrund der von der 
Hauptversammlung vom 19. Juli 2016 erteilten Ermächtigung von der Gesellschaft 
bis zum 18. Juli 2021 begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur in-
soweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19. Juli 2016 ausgegebenen Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibungen von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
Gebrauch machen, bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldver-
schreibungen erfüllt werden oder soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wandlungs- 
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oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht durch eigene Ak-
tien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient 
werden. Die neuen Aktien nehmen jeweils von Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, durch die Erfüllung 
von Wandlungs- oder Optionspflichten oder durch Gewährung anstelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrags entstehen, und für all nachfolgenden Geschäftsjahre am 
Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 
§ 6 

Organe 
 
Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversamm-
lung. 
 

§ 7 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Vorstands-

mitglieder wird durch den Aufsichtsrat festgelegt. Auch wenn das Grundkapital mehr 
als Euro 3.000.000,-- beträgt, kann der Aufsichtsrat bestimmen, daß der Vorstand 
nur aus einer Person besteht. 

 
(2) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertreten-

den Vorsitzenden ernennen. 
 
(3) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit 
einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Vor-
standsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und, soweit ein Vorstandsmit-
glied gleichzeitig in dieser Eigenschaft und als Vertreter eines Dritten handeln soll, 
auch allgemein oder im Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 BGB befrei-
en. 

 
§ 8 

Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte 
 
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze und 

dieser Satzung. Er ist verpflichtet, den Aufsichtsrat über alle wichtigen Geschäftsvor-
fälle zu unterrichten und in angemessenen Zeitabständen über den Geschäftsgang 
Bericht zu erstatten. Berichtspflichtig sind insbesondere außerordentliche Vor-
kommnisse, wie Planabweichungen, Forderungsausfälle und Wertberichtigungen. 

 
(2) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluß bestimmte Geschäfte und Maßnahmen im 

Innenverhältnis von seiner vorherigen Zustimmung abhängig machen. 
 

§ 9 
Aufsichtsrat 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. 
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(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt, sofern die Hauptversammlung keine kürzere Amts-
zeit bestimmt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitge-
rechnet.  

 
(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhal-
tung einer einmonatigen Frist zum Ablauf eines Kalendermonats niederlegen. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende kann von der Einhaltung dieser Niederlegungsfrist Befrei-
ung erteilen.  

 
(4) Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrats vor Ablauf seiner Amtszeit aus, ohne dass 

ein Ersatzmitglied an seine Stelle tritt, so ist in der nächsten Hauptversammlung ei-
ne Nachwahl für den Rest der Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen, wenn 
die Hauptversammlung nicht eine längere Amtszeit festlegt.  

 
(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner baren Auslagen 

und einer für die Aufsichtsratsvergütung etwaig anfallenden Umsatzsteuer eine fes-
te, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 
28.000,00. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalb-
fache dieses Betrages. 

 
(6) Die Gesellschaft hat eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sog. D & O 

Versicherung) für die Organe und leitenden Angestellten der Aktiengesellschaft und 
deren Tochterunternehmen abgeschlossen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
folglich unter anderem auch auf die Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Versiche-
rungsprämie dieser Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung trägt die Gesell-
schaft. 

 
(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei der Wahl des 
Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden oder von Ausschussmitgliedern ist in 
einem dritten Wahlgang die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausrei-
chend, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

 
(8) Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen und der durch diese Satzung 

aufgestellten Bestimmungen eine Geschäftsordnung.  
 

§ 10 
Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Vorstandes und der Mit-

glieder des Aufsichtsrates sowie über die Verwendung des Bilanzgewinnes be-
schließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten acht Monate 
eines jeden Geschäftsjahres statt. 

 
(2) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn das Interesse der 

Gesellschaft es erfordert. 
 
(3) Die Hauptversammlung findet in Hamburg oder an einem anderen deutschen Bör-

senplatz statt. 
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§ 11 
Einberufung der Hauptversammlung, Anmeldung und Teilnahme 

 
(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. 

Bei der Einberufung werden die Tagesordnung, sowie Ort und Zeit der Hauptver-
sammlung mitgeteilt. 

 
(2) Die Einberufung der Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis 

zu dessen Ablauf die Anmeldung der Aktionäre nach Abs. 4 zugegangen sein muss, 
bekanntzumachen. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. 

 
(3) Der Vorstand ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vor der Hauptversammlung Aus-

künfte auf der Internetseite der Gesellschaft zu erteilen. Die Auskünfte müssen ge-
gebenenfalls dort mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung und 
in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich sein. 

 
(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung unter Vorlage des Nachwei-
ses der Berechtigung der Gesellschaft oder einer in der Einberufung genannten 
Stelle unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 6 Tage 
vor der Versammlung zugeht. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Der Be-
rechtigungsnachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor 
der Hauptversammlung beziehen. Ein in Textform erstellter Berechtigungsnachweis 
durch das depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut ist ausrei-
chend. Der Nachweis hat in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.  

 
(5) Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurückberechnet werden, 

ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonn-
tag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder 
nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 BGB sind nicht 
entsprechend anzuwenden.  

 
§ 12 

Beschlußfassung der Hauptversammlung 
 
(1) In der Hauptversammlung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. 
 
(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 

und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapitalmehrheit ge-
faßt, falls nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben. 

 
(3) Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt; nur im Falle von Wahlen ent-

scheidet das Los. 
 

§ 13 
Versammlungsleitung 

 
(1) In der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellver-

treter, bei Verhinderung beider das dem Lebensalter nach älteste anwesende Mit-
glied des Aufsichtsrats den Vorsitz. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung, bestimmt die Reihenfolge der Gegenstän-

de der Tagesordnung und die Art der Abstimmung. 
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(3) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der Redner. Er ist ferner ermächtigt, das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann 
insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache 
zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie der einzelnen Frage- und Redebei-
träge angemessen festsetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage- und 
Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen 
erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren sachgerechten Kriterien 
unterscheiden. 

 
§ 14 

Jahresabschluss, Dividende 
 
(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresab-

schluss und den Lagebericht aufzustellen und nach deren Aufstellung unverzüglich 
dem Aufsichtsrat vorzulegen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 
(2) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben der Barausschüttung auch eine 

Verwendung des Bilanzgewinns im Wege der Sachdividende beschließen. 
 

§ 15 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger. 
 
(2) Die Gesellschaft ist im Rahmen des rechtlich Zulässigen berechtigt, Informationen 

an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft im Wege der Datenfern-
übertragung zu übermitteln. 

 
(3) Die Übermittlung der Mitteilungen nach §§ 125, 128 AktG wird auf den Weg der 

elektronischen Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist – ohne dass hierauf ein 
Anspruch besteht – berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform zu versenden.  

 
§ 16 

Gründungsaufwand 
 
Der von der Gesellschaft zu tragende Gründungsaufwand wird auf DM 125.000,-- festge-
setzt. 
 

§ 17 
Fassungsänderungen 

 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, 
zu beschließen. 


